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Einführung

Obwohl die geltenden aktienrechtlichen Haftungsbestimmungen für Vorstands-
und Aufsichtsratsmitglieder bei Pflichtverletzungen gegenüber ihrer Gesellschaft,
also im Bereich der Innenhaftung1, sehr streng sind, wurden, ausweislich der Ge-
setzesbegründung zum Gesetz zur Unternehmensintegrität und Modernisierung
des Anfechtungsrechts („UMAG“)2, offensichtlich berechtigte Ersatzansprüche
auch in schwerwiegenden Fällen in der Vergangenheit häufig nicht geltend ge-
macht.3 Daher hat der Gesetzgeber nach jahrelanger kontroverser Diskussion das
System der Minderheitsrechte bei der Verfolgung von Ersatzansprüchen der Ge-
sellschaft gegen ihre Verwaltungsmitglieder4 durch das UMAG vom 1. November
2005 grundlegend reformiert. Damit wollte er eine Erleichterung der Anspruchs-
durchsetzung durch eine Aktionärsminderheit erreichen, die nach erfolgreichem
Abschluss eines Klagezulassungsverfahrens erstmals außerhalb konzernrecht-
licher Sonderfälle die Möglichkeit erhielt, in eigenem Namen eine Klage gegen
das entsprechende Organmitglied zu erheben.5 Gleichzeitig hatte der Gesetzge-
ber das Spannungsfeld zwischen einer effektiven Rechtsdurchsetzung einerseits
und der Aufrechterhaltung von unternehmerischer Entscheidungsfreude und der
Funktionsfähigkeit der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft andererseits sowie die
Verhinderung rechtsmissbräuchlicher oder aussichtloser Klagen im Blick.6 Um
diesem Spannungsfeld gerecht zu werden, wird dieses neue Minderheitsklage-
recht von zahlreichen Hürden und Voraussetzungen flankiert.7

Zweck dieser – als wohl wichtigste Aktienrechtsreform seit dem Aktiengesetz
1965 zu qualifizierenden – Reform8 war es, der Verfolgung von Schadenersatz-

1 Nachfolgend wird mit dem Begriff „Innenhaftung“ oder „Organhaftung“ die Haf-
tung von ehemaligen und amtierenden Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern ein-
schließlich fehlerhaft bestellter und faktischer Organmitglieder gegenüber ihrer Gesell-
schaft bezeichnet.

2 Gesetz zur Unternehmensintegrität und Modernisierung des Anfechtungsrechts,
vom 27. September 2005, BGBl. 2005 I, S. 2802 ff.; nachfolgend als „UMAG“ bezeich-
net.

3 Regierungsbegründung UMAG, S. 1.
4 Mit dem Begriff „Verwaltungsmitglied“ oder „Verwaltungsmitglieder“ werden nach-

folgend Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat bezeichnet; vgl. auch die Verwendung
dieses Begriffs in § 310 Abs. 3 AktG, § 120 Abs. 2 S. 1 AktG. Alternativ wird, ohne in-
haltlichen Unterschied, der Begriff „Organmitglied“ bzw. „Organmitglieder“ verwendet.

5 Regierungsbegründung UMAG, S. 1, 10, 19 ff.
6 Seibt, WM 2004, 2137 f.; Regierungsbegründung UMAG, S. 1, 10, 20.
7 Regierungsbegründung UMAG, S. 1.
8 So Spindler, NZG 2005, 865.



ansprüchen der Gesellschaft gegenüber ihren Verwaltungsmitgliedern durch eine
Stärkung der Minderheitsrechte zu mehr praktischer Bedeutung zu verhelfen.9

Trotzdem wurde seit dem 1. November 2005 nicht ein einziger Fall eines erfolg-
reich durchgeführten Klagezulassungsverfahrens, geschweige denn eines Klage-
verfahrens, veröffentlicht.10 Lediglich drei Fälle eines erfolglos durchgeführten
Klagezulassungsverfahrens wurden bekannt.11 Die im Gesetzgebungsverfahren
teilweise vorgebrachte Kritik, das UMAG führe zu „Horrorszenarien“ einer exis-
tenzvernichtenden Innenhaftung oder einem „Haftungstourismus“12 hat sich da-
mit bislang nicht bewahrheitet.13 Im Aktionärsforum finden sich nur ganz verein-
zelt Aufforderungen an Mitaktionäre, sich an einer Haftungsklage zu beteili-
gen.14 Auch die seit fast 50 Jahren im Aktienrecht verankerte Aktionärsklage15
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9 Seibt, WM 2004, 2137 f.; Schröer, ZIP 2005, 2081.
10 Allerdings lässt sich daraus der Schluss, dass solche Verfahren nicht stattgefunden

haben, nur bedingt ziehen. Gemäß § 149 AktG ist der Zulassungsantrag lediglich bei
börsennotierten Aktiengesellschaften und nur im Falle seines Erfolgs, also der Zulas-
sung der Aktionärsklage, im Bundesanzeiger bekanntzumachen. Eine solche Bekannt-
machung ist bislang (Stand: 30. April 2013) im Internet unter https://www.bundes
anzeiger.de nicht erfolgt. Ein erfolgloses Betreiben eines Klagezulassungsverfahrens
muss nicht bekannt gemacht werden, ebenso wenig wie das Betreiben eines Klagezulas-
sungsverfahrens in nicht börsennotierten sogenannten „kleinen“ Aktiengesellschaften.
Peltzer, in: FS Schneider, S. 953 ff. (Nachweise insbes. in Fn. 7–9) stellte anhand einer
Befragung der Vorsitzenden der Kammern für Handelssachen an 7 Landgerichten, des
Bundesjustizministeriums und zweier auf Anlegerschutz spezialisierter Anwaltskanz-
leien ebenfalls fest, dass fast keine Zulassungsverfahren betrieben wurden.

11 Dies ergab eine Befragung der Vorsitzenden der Kammern für Handelssachen an
7 Landgerichten, durchgeführt von Peltzer, vgl. Peltzer, in: FS Schneider, S. 953 ff.
(Fn. 7); auf https://www.juris.de wurde nach Peltzer, in: FS Schneider, S. 953 ff. dage-
gen nur ein Fall eines erfolglos durchgeführten Klagezulassungsverfahrens veröffent-
licht. Mit Beschluss vom 29. März 2007 wies das LG München I den Antrag auf Zulas-
sung einer Schadenersatzklage gegen Aufsichtsratsmitglieder wegen Verstoßes gegen
das Gebot der angemessenen Vorstandsvergütung gemäß § 87 Abs. 1 AktG mangels
Vorliegens der Voraussetzungen der Verdachtstatsachen für eine Unredlichkeit oder eine
grobe Gesetzes- oder Satzungsverletzung gemäß § 148 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 AktG zurück;
LG München I, NZG 2007, 477 f.

12 Linnerz, NZG 2004, 307, 313.
13 So auch die Einschätzungen bei Seibert, NZG 2007, 841 f.; Spindler/Stilz-Mock,

AktG, § 148 Rn. 23, 29. Niemeier, NZG 2008, 1148 f. und Schmolke, ZGR 2011, 398,
400, 403, 441 sprechen im Gegenteil vielmehr von „bislang totem Recht“; zur seltenen
Gebrauchmachung vgl. auch Tröger, ZHR 175 (2011), 746, 769, m.w.N.

14 Per November 2007 befanden sich nach Seibert, NZG 2007, 841 f. nur zwei sol-
che Aufforderungen im Aktionärsforum. Nach Seibert, NZG 2007, 841 ff. wurde, so-
weit ersichtlich, keine der beiden angekündigten Klagen erhoben. Auch die Unter-
suchung von Peltzer, in: FS Schneider, S. 953 f. (siehe auch Fn. 5) ergab nur zwei Auf-
forderungen im Bundesanzeiger.

15 Wird nachfolgend der Begriff „Aktionärsklage“ im Zusammenhang mit der pro-
zessualen Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen verwendet, ist hiermit stets die
so genannte abgeleitete Aktionärsklage, d.h. eine Klage aus fremdem Recht gemeint;
zur Rechtsnatur dieses Klagerechts siehe noch Kapitel 2 D. I.



für die Verfolgung spezifischer konzernrechtlicher Sachverhalte16 sowie die Fälle
einer Geltendmachungserzwingung17 durch die Hauptversammlung sind äußerst
selten geblieben.

Andererseits kommt es in letzter Zeit, auch vor dem Hintergrund des schwie-
rigen Wirtschaftsumfelds, verstärkt zu einer Verfolgung von Ansprüchen gegen
Organmitglieder durch die Gesellschaft selbst.18

Damit stellt sich – erneut19 – die Frage der praktischen Wirksamkeit der
Rechte von Aktionären, um Innenhaftungsansprüche der Gesellschaft gegen Or-
ganmitglieder durchzusetzen.20

Die Voraussetzungen und Grenzen dieser Verfolgungsrechte, insbesondere das
durch das UMAG eingeführte zweistufige Klageverfahren nach § 148 AktG, wer-
den als Schwerpunkt dieser Arbeit im zweiten Kapitel dargestellt und bewertet.

Hierbei verfolgt die Arbeit zwei Ziele: Zum einen sollen offene Fragen bei der
Ausgestaltung der Verfolgungsrechte geklärt werden, da insbesondere beim Ak-
tionärsklageverfahren des § 148 AktG trotz intensiver Diskussionen an vielen
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16 Siehe hierzu, auch zu möglichen Ursachen, noch Kapitel 2 F. I. 3.
17 Vielfach werden statt des Begriffs „Geltendmachungserzwingung“ auch etwas

ungenau die Begriffe „Klageerzwingungsrecht“ bzw. „Klageinitiativrecht“ verwendet;
siehe nur Bork, in: Handbuch Corporate Governance, S. 743 ff., Seibt, WM 2004, 2137,
jeweils „Klageerzwingungsrecht“; Rollin, Aktionärsklage, S. 136, 146 ff., Planck, Ak-
tionärsklagen, S. 199, Brondics, Aktionärsklage, S. 57, Banerjea, Gesellschafterklage,
S. 152, jeweils „Klageinitiativrecht“. Da, wie Kapitel 2 B. I. 2. zeigen wird, von § 147
AktG grundsätzlich auch die außergerichtliche Geltendmachung von Ersatzansprüchen
umfasst ist, ist es richtiger, von „Geltendmachungserzwingung“ zu sprechen.

18 Zur Verfolgung eventueller Schadenersatzansprüche aus Korruptionsvorwürfen der
Siemens AG gegen Vorstandsmitglieder durch den Aufsichtsrat vgl. Paefgen, AG 2008,
761; vgl. auch Rieder/Holzmann, AG 2011, 265, 269 f. zu diesem und weiteren Fällen
der Geltendmachung von Ersatzansprüchen der Gesellschaft; eine Übersicht über Fälle
einer Inanspruchnahme durch die Gesellschaft in jüngerer Zeit geben auch Helmrich/
Eidam, ZIP 2011, 257 f., m.w.N.; kritisch dagegen – insbesondere in Bezug auf die
Verfolgung von Ersatzansprüchen gegenüber amtierenden Organmitgliedern – Peltzer,
in: FS Schneider, S. 953 ff.; Lutter, in: FS Schneider, S. 763 ff.; Schmolke, ZGR 2011,
398 ff.; Semler, in: FS Goette, S. 499 ff.

19 Siehe zur Situation vor dem UMAG Kapitel 1 B. VI.
20 Die Verbesserung der Möglichkeit der Verfolgung von Innenhaftungsansprüchen

durch Aktionäre stand auf dem 69. Deutschen Juristentag im September 2012 in Mün-
chen erneut auf der Agenda. So trat unter anderem Habersack, Gutachten E 91 ff. für
eine umfangreiche Reformierung der Aktionärsklage ein; diese Vorschläge fanden mit
Ausnahme der Überprüfung der Reform des § 148 AktG im Zusammenhang mit einer
grundsätzlichen Überprüfung der materiellen Haftung jedoch keine Mehrheit auf dem
69. Deutschen Juristentag, vgl. Beschlüsse 69. DJT, Abteilung Wirtschaftsrecht, IV 22
a)–d). Vgl. zur generellen Kritik an der Regelung des § 148 AktG im Vorfeld des 69.
Deutschen Juristentags nur Peltzer, in: FS Schneider, S. 953 ff.; Lutter, in: FS Schnei-
der, S. 763 ff.; Schmolke, ZGR 2011, 398 ff.; Semler, in: FS Goette, S. 499 ff., der die
Haftungsandrohungen als „Haifisch ohne Zähne“ bezeichnet; zu Reformvorschlägen
dieser Autoren siehe Kap. 2, Fn. 908.
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